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BÜRGERGELD

Mehr Geld mit Arbeit
Das Einkommen übersteigt bei Mindestlohnbeschäftigung deutlich die Grundsicherung.  
Eine WSI-Studie weist das für alle Landkreise und Städte nach.

Auch wer zum Mindestlohn arbeitet, hat ein deutlich höheres 
verfügbares Einkommen als vergleichbare Personen, die Bür-
gergeld beziehen. Das gilt überall in Deutschland und unab-
hängig von der Haushaltskonstellation. Im Durchschnitt liegt 
der Einkommensvorteil bei 557 Euro monatlich im Falle einer 
alleinstehenden Person, die Vollzeit zum Mindestlohn arbei-
tet. Eine alleinerziehende Person mit einem Kind hat bei Voll-
zeitbeschäftigung zum Mindestlohn 749 Euro mehr zur Verfü-
gung als bei Bürgergeldbezug. Bei einer Paarfamilie mit zwei 
Kindern und einer Person, die in Vollzeit zum Mindestlohn tä-
tig ist, beträgt der Vorteil 660 Euro. In Ostdeutschland inklu-
sive Berlin ist der Lohnabstand etwas größer als im Westen. 
Bei Alleinstehenden sind es beispielsweise durchschnittlich 
570 Euro im Osten gegenüber 549 Euro im Westen.

Regional unterscheidet sich der Umfang des Einkom-
mensvorteils ebenfalls, in vielen Städten und Landkreisen 
sind die Unterschiede zum Bundesdurchschnitt nach oben 
oder unten dabei eher moderat. Im regionalen Vergleich am 
kleinsten ist der Lohnabstand zum Bürgergeldbezug in Or-
ten mit sehr hohen Mieten wie München und seinem Um-
land. Das zeigt eine neue Studie des WSI. Sie liefert auch 
detaillierte regionale Daten für alle 400 deutschen Landkrei-
se und kreisfreien Städte.

Dass überall in Deutschland ein deutlicher Lohnabstand 
zwischen einer Vollzeitbeschäftigung zum Mindestlohn und 
Bürgergeld besteht, ist auch eine Folge entsprechend gestal-
teter Sozialleistungen, zeigt die Untersuchung des WSI: Ers-

tens gibt es mit Wohngeld, Kindergeld und Kinderzuschlag 
Leistungen, die verhindern sollen, dass Menschen, die in Be-
schäftigung stehen, überhaupt auf die Grundsicherung an-
gewiesen sind. Zweitens stellen die Hinzuverdienstregelun-
gen im Sozialgesetzbuch II sicher, dass auch Menschen, die 
Bürgergeld beziehen, bei Erwerbstätigkeit stets mehr Ein-
kommen zur Verfügung haben als ohne eine Beschäftigung.

„Aktuell steht das Bürgergeld wieder im Zentrum einer 
oft polemisch geführten Debatte. Eine häufig gehörte Un-
terstellung ist, dass es sich für die Betroffenen nicht lohne, 
erwerbstätig zu sein, weil das Bürgergeld zu hoch sei. Die 
Zahlen dieser Studie zeigen erneut, dass die Empfängerin-
nen und Empfänger von Bürgergeld unabhängig vom Haus-
haltstyp und von der Region, in der sie wohnen, weniger 
Geld haben als Erwerbstätige, die zum Mindestlohn arbei-
ten“, sagt Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche Direk-
torin des WSI. „In Regionen, in denen der Abstand gerin-
ger ist, liegt dies an den Mieten, die in einigen Gegenden 
extrem hoch sind. Das verweist auf ein Feld, auf dem es im 
Gegensatz zum Niveau des Bürgergelds tatsächlich drin-
genden politischen Handlungsbedarf gibt: die Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums, die sowohl die Staatskasse als 
auch die unteren Einkommen entlasten würde.“

Der erhebliche Abstand zur Mindestlohnbeschäfti-
gung mache auch klar, mit wie wenig Geld die Empfänge-
rinnen und Empfänger von Bürgergeld auskommen müs-
sen, betont die Soziologin. „Die Behauptung, sie wollten 
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nicht erwerbstätig sein, weil sich mit 
dem Bürgergeld gut leben lasse, ist 
sachlich falsch und stigmatisierend. 
Das ist das Letzte, was die Betroffe-
nen brauchen. Und es hilft auch nicht 
bei der gesellschaftlichen Problem-
lösung, weil es von wirksamen Lö-
sungsansätzen ablenkt.“

Tatsächlich helfen würden Quali-
fizierung von erwerbsfähigen Men-
schen im Bürgergeldbezug, gute 
Betreuung „und in vielen Fällen Ent-
lastung von sehr zeit- und kraftinten-
siver Sorgearbeit, wie der Pflege von 
Kranken und alten Angehörigen oder 
der Betreuung von Kindern“, so Kohl-
rausch. „Statt Menschen mit niedrigen 
Erwerbseinkommen und diejenigen, 
die Bürgergeld beziehen, gegeneinan-
der auszuspielen, ist es Zeit, diese ar-
beitsmarktpolitischen Herausforderun-
gen endlich zu adressieren.“

Im Rahmen der Analyse hat 
WSI-Forscher Eric Seils für drei typi-
sche Haushaltskonstellationen Modell-
rechnungen auf Basis des „WSI-Steu-
er-/Transfermodells“ durchgeführt, das 
alle relevanten Abgaben, das Bürger-
geld sowie weitere Sozialleistungen 
umfasst. Regionale Daten zu den lau-
fenden anerkannten Kosten der Unter-
kunft wurden der SGB-II-Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit entnommen.

Den Berechnungen zufolge kommt 
eine alleinstehende Person, die 38,19 
Stunden pro Woche zum Mindestlohn 
arbeitet – was der durchschnittlichen 
betriebsüblichen Vollarbeitszeit ent-
spricht –, auf einen Bruttomonatslohn 
von 2121,58 Euro. Davon bleiben nach 
Abzug von Einkommenssteuer und 
Sozialversicherungsbeiträgen 1546 
Euro. Zusammen mit 26 Euro Wohn-
geld, auf die im Beispielfall im Bun-
desdurchschnitt Anspruch besteht, 
ergibt sich ein verfügbares Einkommen in Höhe von 1572 
Euro. Wenn die Person Bürgergeld bezieht, stehen ihr 563 
Euro Regelbedarf und bei gleicher Miete 451,73 Euro für die 
Unterkunft zu, also in Summe 1015 Euro. Der Lohnabstand 
beträgt damit 557 Euro. Auch wenn man davon noch den 
Rundfunkbeitrag von 18,36 Euro abzieht, bleibt eine Diffe-
renz von deutlich über 500 Euro.

Bei einer alleinstehenden Person mit fünfjährigem Kind 
ergibt sich bei gleicher Arbeitszeit ein Nettolohn von 1636 
Euro. Mitsamt Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld und 
Unterhaltsvorschuss beträgt das verfügbare Einkommen 
2532 Euro. Im Falle von Bürgergeldbezug summieren sich 
die beiden Regelsätze, der Mehrbedarf für Alleinerziehende, 
die Kosten der Unterkunft und der Sofortzuschlag auf 1783 
Euro, was einem Lohnabstand von 749 Euro entspricht.

Ein Ehepaar mit zwei Kindern im Alter von fünf und 14 Jah-
ren und einer zum Mindestlohn beschäftigten Person kommt 
netto auf ein Arbeitseinkommen von 1682 Euro, das verfüg-
bare Einkommen inklusive Kindergeld, Kinderzuschlag und 
Wohngeld beträgt hier 3414 Euro. Bürgergeld-Regelsätze, 
Kosten der Unterkunft und Sofortzuschläge machen zusam-
men 2754 Euro aus, also 660 Euro weniger.

Regionale Abweichungen beruhen auf Unterschieden bei 
den Mietkosten: Im Landkreis München, in Dachau und in 
der Stadt München fällt der Lohnabstand beispielsweise bei 
einem Single-Haushalt mit 379, 438 beziehungsweise 444 
Euro am geringsten aus, in Nordhausen und dem Vogtland-
kreis mit 662 beziehungsweise 652 Euro am größten.<
Quelle: Eric Seils: Lohnt sich Arbeit in Deutschland noch?,  
WSI Policy Brief Nr. 90, August 2025 Link zur Studie

Nordhausen 662  Euro
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Überall mehr als Grundsicherung
So viel mehr erhalten alleinstehende Mindestlohnbeschäftigte im Vergleich zum Bürgergeld in ...

* verfügbares Einkommen bei Vollzeitbeschäftigung zum Mindestlohn im Vergleich zum Bürgergeld;
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